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     GSR 712 
 
 
Die Einwohnergemeinde Giswil erlässt, gestützt auf Art. 7 und Art. 24 des Gesetzes über den 
Wasserbau und die Wassernutzung vom 31. Mai 2001 (Wasserbaugesetz/WBG)1 das 
folgende 
 
 

REGLEMENT ÜBER DEN WASSERBAU UND DEN GEWÄSSER-
UNTERHALT IN DER GEMEINDE GISWIL 
(Wasserbaureglement) 
VOM 28. NOVEMBER 2004 
 
 
I.    ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
Art. 1   Zweck 
Das Reglement über den Wasserbau und den Gewässerunterhalt bezweckt den Vollzug der 
wasserbaulichen Massnahmen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde und deren Finan-
zierung. 
 
 
Art. 2   Grundsatz 
1 Die Gemeinde übernimmt die gesetzlichen Pflichten für den Wasserbau und den ordent-
lichen Gewässerunterhalt der öffentlichen Gewässer auf dem gesamten Gemeindegebiet 
gemäss Art. 7 und 11 Wasserbaugesetz. 
2 Vorbehalten bleiben die Gewässer im Einzugsgebiet der Wuhrgenossenschaft Westliche 
Sarnersee Wildbäche. Solange diese Wuhrgenossenschaft besteht, vollzieht sie gemäss Art. 
7 Abs. 2 Wasserbaugesetz den Wasserbau und den Gewässerunterhalt an diesen Ge-
wässern. 
3 Vorbehalten bleibt der einfache Gewässerunterhalt der Anstösser und Anstösserinnen 
gemäss Art. 16 Abs. 2 Wasserbaugesetz. 
4 Vorbehalten bleiben ferner die Wasserbau- und Gewässerunterhaltspflichten, die sich aus 
einer Konzession oder aus einem anderen Rechtsverhältnis ergeben.  
 
 
Art. 3   Finanzierung 
1 Die Aufgaben im Wasserbau und im Gewässerunterhalt werden finanziert durch: 
 a. Erträge aus den von den Wuhrgenossenschaften „Laui“ und „Grossteilerbäche“ über-

nommenen Grundstücken und Verträgen (Miet- und Pachtzinseinnahmen, Konzes-
sionsgebühren, Wasserzinsen, Baurechtszinsen etc., 

 b. eine zweckgebundene Liegenschaftssteuer. 
2 Vorbehalten bleiben Beiträge an Wasserbauprojekte von Bund, Kanton und Gemeinde 
gemäss Art. 19 Abs. 2 Wasserbaugesetz. 
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3 Die zweckgebundenen Erträge und Aufwendungen für den Wasserbau und den Gewässer-
unterhalt sind in der Gemeinderechnung in Form einer Spezialfinanzierung auszuweisen. 
 
 
 
II.    ORGANE UND ZUSTÄNDIGKEITEN 
 
Art. 4   Gemeindeversammlung 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für 
 a. die Änderung des Ansatzes der Liegenschaftssteuer gemäss Art. 10 Abs. 2, 
 b. die Genehmigung des Voranschlages und der Rechnung, 
 c. die Bewilligung von Gemeindebeiträgen an Wasserbauprojekte. 
 
 
Art. 5   Gemeinderat 
1 Der Gemeinderat ist Aufsichtsbehörde über die oberirdischen Gewässer. 
2 Der Gemeinderat wählt auf die verfassungsmässige Amtsdauer eine Wasserbaukommission 
mit 5 Mitgliedern, davon eines auf verbindlichen Vorschlag der Korporation Giswil. Diese voll-
zieht die Aufgaben im Wasserbau. 
3 Der Gemeinderat genehmigt den von der Wasserbaukommission vorgelegten Mehrjahres-
Finanzplan. 
4 Der Gemeinderat entscheidet über Beschwerden gegen Anordnungen der Wasserbau-
kommission sowie gegen die Veranlagungen der Liegenschaftssteuer.  
5 Der Gemeinderat regelt die Übertragung der Veranlagung und des Bezugs der Liegen-
schaftssteuer mittels Vereinbarung. 
 
 
Art. 6   Wasserbaukommission  
1 Die Wasserbaukommission ist zuständig für den Wasserbau und den ordentlichen Gewäs-
serunterhalt. Dazu gehören insbesondere: 
 a. die Ausarbeitung von Ausführungsprojekten und deren Vollzug, 
 b. die Anordnung und Organisation der Unterhaltsarbeiten, 
 c. die Kontrolle der Unterhaltspflicht durch Dritte sowie die Überwachung des einfachen 

Gewässerunterhalts durch die Anstösser und Anstösserinnen, 
 d. die Anordnung einer standortgerechten Bestockung erosionsgefährdeter Ufer und 

Böschungen, 
 e. die Anordnung von Massnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes 

oder von Ersatzmassnahmen auf Kosten der Verantwortlichen. 
2 Die Wasserbaukommission erarbeitet einen Mehrjahres-Finanzplan über 5 Jahre als Grund-
lage für die Festlegung des Steueransatzes. 
3 Die Wasserbaukommission ist abschliessend zuständig für die Verwendung der zweck-
gebundenen Mittel gemäss Art. 3 Abs. 1 und 2. 
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III.    LIEGENSCHAFTSSTEUER 
 
Art. 7   Steuersubjekt 
1 Die Liegenschaftssteuer ist jährlich von allen natürlichen und juristischen Personen zu ent-
richten, die am 1. Januar Eigentümerinnen oder Eigentümer bzw. Nutzniesserinnen oder 
Nutzniesser eines Grundstückes sind. 
2 Bei Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit sowie bei Erbengemeinschaften, 
sind die einzelnen Teilhaber oder Teilhaberinnen bzw. Erben oder Erbinnen im Verhältnis 
ihrer Anteilsberechtigung steuerpflichtig. Sind die Erbanteile oder die Beteiligungen ungewiss, 
werden solche Personengesamtheiten oder Erbengemeinschaften als Ganzes besteuert. 
 
 
Art. 8   Steuerobjekt 
1 Der Liegenschaftssteuer unterliegen sämtliche Grundstücke gemäss Art. 655 ZGB auf dem 
Gebiet der Gemeinde Giswil. 
2 Der Wert der Grundstücke richtet sich nach dem für die Bemessung der Vermögenssteuer 
massgebenden Steuerwert. 
 
 
Art. 9   Ausnahmen von der Steuerpflicht 
Von der Liegenschaftssteuer sind befreit: 
 a. der Bund und seine Anstalten nach Massgabe des Bundesrechts, 
 b. der Kanton und seine Anstalten, die Gemeinden und die öffentlichen Körperschaften 

und Anstalten, sowie die Zweckverbände von Gemeinden, soweit die Liegenschaften in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben stehen. 

 
 
Art. 10  Steuersatz 
1 Die Liegenschaftssteuer beträgt 0,4 ‰2 des Steuerwertes der Liegenschaft. 
2 Übersteigt der Bestand an zweckgebundenen Mitteln den ordentlichen Mittelbedarf für die 
nächsten drei Jahre, ist der Gemeindeversammlung eine Senkung des Satzes der Liegen-
schaftssteuer zu beantragen. 
 
 
Art. 11  Verwendung der Steuererträge 
Die Erträge der Liegenschaftssteuer dürfen ausschliesslich für Aufgaben der Gemeinde im 
Bereich des Wasserbaus und des ordentlichen Gewässerunterhalts eingesetzt werden. 
 
 
Art. 12  Veranlagung und Bezug 
Veranlagung und Bezug der Liegenschaftssteuer kann gegen Ersatz der Kosten an Dritte 
übertragen werden. 
 
 
 

                                                
2 Geändert gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 29. November 2005 
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IV.    RECHTSSCHUTZ 
 
Art. 13  Beschwerderecht 
1 Gegen Verfügungen und Entscheide der Wasserbaukommission sowie gegen die Veran-
lagung der Liegenschaftssteuer kann innert 20 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet 
beim Gemeinderat Beschwerde erhoben werden. 
2 Gegen Verfügungen und Entscheide des Einwohnergemeinderates kann innert 20 Tagen 
seit Zustellung schriftlich und begründet beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden. 
 
 
 
V.    AUFHEBUNG VON WUHRGENOSSENSCHAFTEN 
 
Art. 14  Giswiler Wuhrgenossenschaften  
1 Mit Annahme dieses Reglementes wird den bestehenden Wuhrgenossenschaften "Laui" und 
"Grossteilerbäche" die Zustimmung zur Auflösung erteilt. 
2 Die Vermögenswerte der aufgehobenen Wuhrgenossenschaften werden in die Spezialfinan-
zierung gemäss Art. 3 Abs. 3 übertragen. Die Wuhrgenossenschaften "Laui" und "Grossteiler-
bäche" sind verpflichtet, die Grundstücke, die sich in ihrem Eigentum befinden, an die Ein-
wohnergemeinde abzutreten. 
3 Sämtliche bestehenden Verträge der beiden Wuhrgenossenschaften mit Dritten werden von 
der Gemeinde übernommen. 
 
 
Art. 15  Ausserkommunale Wuhrgenossenschaften 
Für Liegenschaften im Gemeindegebiet von Giswil, die an der Wuhrgenossenschaft "West-
liche Sarnersee Wildbäche" perimeterpflichtig sind, übernimmt die Gemeinde zu Lasten der 
Spezialfinanzierung die anfallenden Perimeterbeiträge. 
 
 
 
VI.    SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Art. 16  Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt nach Annahme durch die Gemeindeversammlung und der Genehmi-
gung durch den Regierungsrat auf den 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
Angenommen durch Urnenabstimmung vom 28. November 2004 
 
 
Giswil, den 28. November 2004 
 
 
 
       GEMEINDERAT GISWIL 
       Der Gemeindepräsident  Der Gemeindeschreiber 
       Otto Bürki                 Hans Peter Wechsler 
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Genehmigung durch den Regierungsrat 
Vom Regierungsrat, soweit an ihm, heute genehmigt. 
 
Sarnen, 21. Dezember 2004 
 
       Namens des Regierungsrates 
       Der Landschreiber: 
       Urs Wallimann 
 
 

 


